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Beschlussvorschlag:
1. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplans Nr. 42 der Stadt Hagenow für das Gebiet 

„Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee II“ und die geänderte Begründung werden in 
der vorliegenden Fassung gebilligt.

2. Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 der Stadt Hagenow für das Gebiet 
„Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee II“ und die geänderte Begründung sind 
gemäß § 3 Abs. 2 i.V.m § 4a Abs. 3 BauGB erneut öffentlich auszulegen. Die berührten 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der Auslegung zu 
benachrichtigen.

 

Problembeschreibung/Begründung:
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 hat in der Zeit 06.03.2017 bis zum 07.04.2017 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Parallel wurden die berührten Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt. Der Beschluss über die Berücksichtigung 
vorgebrachter Stellungnahmen wird auf der Stadtvertretersitzung am 28.06.2017 gefasst.

Aus den vorgebrachten Stellungnahmen der Öffentlichkeit, Behörden und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange machten sich Änderungen/Ergänzungen der Planungsunterlagen 
erforderlich. Somit ist gemäß § 4a Abs. 3 BauGB der geänderte Entwurf erneut öffentlich 
auszulegen. Der vorliegende geänderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 42 
„Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee II“ und die geänderte Begründung sind erneut 
öffentlich auszulegen. Die erneute öffentliche Auslegung ist ortsüblich bekanntzumachen.



Die berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind von der erneuten 
öffentlichen Auslegung zu informieren und die Stellungnahmen abzufordern. Dabei ist darauf 
hinzuweisen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan Nr. 42 unberücksichtigt bleiben können.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen Ja x Nein
Maßnahme des Ergebnishaushaltes Ja Nein
Maßnahme des Finanzhaushaltes Ja Nein
Mittel bereits geplant Ja Nein

Höhe der geplanten Mittel €
Mehrbedarf €
Gesamtkosten €

Deckungsvorschlag Betrag Kostenträger Konto Bezeichnung des 
Kostenträgers/Konto

€
€

Folgekosten:

Raum für zusätzliche Eintragungen: 

Anlagen:
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1 ANLASS UND ZIEL DER PLANUNG 

Seitens des Eigentümers des Flurstückes 9/3 der Flur 20 Gemarkung Hagenow ist die Entwick-

lung eines Allgemeinen Wohngebietes (WA) auf einer bisher unbebauten Fläche entlang der 

Hagenow-Heide-Chaussee geplant, da in Hagenow nur wenige verfügbare Flächen, die als 

Wohngebiete ausgewiesen sind, vorhanden sind, eine hohe Nachfrage nach Baugrundstü-

cken besteht und die bisher erschlossenen Wohngebiete weitgehend ausgelastet sind oder 

nicht den Wünschen der einzelnen Bauherren entsprechen.  

Das Gebiet, welches durch die Hagenow-Heide-Chaussee verkehrlich gut an das Stadtzent-

rum angeschlossen ist, befindet sich im Innen- und Siedlungsbereich der Stadt Hagenow. In-

halt des Bebauungsplanes ist es, für das in Rede stehende Gelände die Entwicklung der 

Wohnnutzung als Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO zu schaffen. Die Gebietsfest-

setzung als Allgemeines Wohngebiet erfolgt mit dem Ziel der Anpassung an die schon vor-

handene Art der baulichen Nutzung der Umgebungsbebauung. Der Geltungsbereich wird in 

der rechtskräftigen 3. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hagenow von 2015 als 

Wohnbaufläche dargestellt. Dies dokumentiert den planerischen Willen der Stadt Hagenow 

zur baulichen Entwicklung der Fläche. Dementsprechend kann der Bebauungsplan aus dem 

Flächennutzungsplan entwickelt werden. 

Zur Schaffung von Baurecht ist die Durchführung einer verbindlichen Bauleitplanung erforder-

lich. 

Bebauungspläne der Innenentwicklung dienen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der 

Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der Innenentwicklung. Sie umfassen damit sol-

che Planungen, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem Umbau 

vorhandener Ortsteile dienen. In Betracht kommen im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

gemäß § 34 BauGB, Gebiete mit „alten“ Bebauungsplänen sowie innerhalb des Siedlungsbe-

reiches gelegene brach gefallene, unbebaute oder bauplanungsrechtlich nicht bebaubare 

Flächen. Um letztere Flächenkategorie handelt es sich bei dem Plangebiet. 

Mit der Hagenow-Heide-Chaussee ist eine gute Erschließung bzw. Anbindung an das Stadt-

zentrum gesichert. Der Bebauungsplan stellt eine Maßnahme zur Innenentwicklung des Sied-

lungsbereichs der Stadt Hagenow dar, so dass die Voraussetzungen für ein Verfahren nach § 

13 a BauGB vorliegen. 

Die Aufstellung dieses Bebauungsplans erfolgt nach dem Verfahren für Bebauungspläne der 

Innenentwicklung nach § 13a BauGB. Danach kann der Bebauungsplan im beschleunigten 

Verfahren aufgestellt werden, wenn u. a. die Größe der möglichen Grundfläche weniger als 

20.000 m² beträgt und durch den Bebauungsplan keine Zulässigkeit von Vorhaben begründet 
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wird, die der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegt. Der 

Grenzwert von 20.000 m² versiegelter Fläche wird durch diesen Bebauungsplan nicht erreicht.  

Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach 

§ 13 Abs. 2 und 3 BauGB. Im vereinfachten Verfahren kann von einer Umweltprüfung und von 

einem Umweltbericht abgesehen werden. Eine frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher 

Belange und der Öffentlichkeit ist nicht notwendig. 

 

2 ÖRTLICHE SITUATION 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 42 ist gemäß § 9 Abs. 7 BauGB und der Plan-

zeichenverordnung (PlanzV 90) in der Planzeichnung und auf dem Titelblatt dargestellt. Der 

Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst in der Gemarkung Hagenow das Flurstück 9/3 

aus der Flur 20. Die Fläche ist ca. 1,64 ha groß. 

Das Plangebiet liegt innerhalb der Ortslage von Hagenow westlich der Hagenow-Heide-

Chaussee und erstreckt sich in nördlicher Richtung fast bis zum Veilchenweg. Entlang der Ha-

genow-Heide-Chaussee liegen zum größten Teil Wohngebiete. Nördlich und westlich des Gel-

tungsbereichs befinden sich ebenfalls Wohngebiete. 

Der Geltungsbereich ist zurzeit frei von Bebauung und stellt sich zum großen Teil als mäßig 

nährstoffreiches, mäßig feuchtes Grünland unter Mahdnutzung dar. 

 

3 PLANUNGSVORGABEN 

3.1 Raumordnung 

Die Stadt Hagenow gehört administrativ zum Landkreis Ludwigslust – Parchim. Das Stadtge-

biet befindet sich ca. 30 km südwestlich der Landeshauptstadt Schwerin. An das Stadtgebiet 

grenzen im Norden die Gemeinden Bobzin, Wittendörp, Hülseburg, Gammelin und Bandenitz, 

im Osten die Gemeinden Kirch Jesar, Moraas und Kuhstorf, im Süden die Gemeinden Redefin, 

Warlitz und Pätow – Steegen sowie im Westen die Gemeinden Toddin, Setzin und Wittendörp. 

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V von Mai 2016 (LEP M-V) ist die Stadt Ha-

genow als Mittelzentrum eingestuft und damit ein wichtiger Standort für Wirtschaft, Handel 

und Dienstleistungen, der weiter zu stärken ist. Wohnbauflächen sind vorrangig im Innenbe-

reich zu entwickeln. 
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Entsprechend des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg von August 

2011 (RREP WM) ist Hagenow als Mittelzentrum eingestuft und damit als Standort der Versor-

gung der Bevölkerung des Mittelbereiches, als regional bedeutsamer Wirtschaftsstandort und 

als Einkaufszentrum für den gehobenen Bedarf zu stärken und weiterzuentwickeln. Hagenow 

liegt im ländlichen Raum mit günstiger Wirtschaftsbasis, im Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft, 

im Tourismusentwicklungsraum und teilweise im Vorbehaltsgebiet Naturschutz und Land-

schaftspflege. 

Die Wohnbauflächenentwicklung ist auf den Innenbereich unter Nutzung von Nachverdich-

tungspotenzialen zu konzentrieren. 

Der Geltungsbereich liegt gemäß der zeichnerischen Darstellungen des RREP WM und des 

LLEP M-V in einem Vorbehaltsgebiet für Tourismus und Landwirtschaft. Durch die Planung 

werden keine touristisch genutzten Flächen beansprucht. Dementsprechend werden die Be-

lange des Tourismus nicht nachteilig berührt. Da es sich formal um eine landwirtschaftlich ge-

nutzte Fläche handelt, sind die Programmsätze 4.5 (3) LEP M-V und 3.1.4 (1) RREP WM zu be-

rücksichtigen. Diese sagen folgendes: 

„In den Vorbehaltsgebieten Landwirtschaft soll dem Erhalt und der Entwicklung landwirt-

schaftlicher Produktionsfaktoren und -stätten ein besonderes Gewicht beigemessen werden. 

Dies ist bei der Abwägung mit anderen raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen, Vorha-

ben, Funktionen und Nutzungen zu berücksichtigen.“ 

Die Fläche im Geltungsbereich stellt sich momentan als Grünlandfläche unter Mahdnutzung 

dar. Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Grünlandfläche kein hohes Ertragspotential auf-

weist. Die vom Bebauungsplan Nr. 42 betroffenen Grünlandflächen (ca. 1,6 ha) würde also zu 

keinen großen Verlusten bezüglich der Landwirtschaft führen. Ein besonderes Gewicht kommt 

dem vom Bebauungsplan Nr. 42 betroffenen Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft zudem nicht 

zu, da im näheren Umkreis ausreichend weitere landwirtschaftliche Flächen vorhanden sind. 

Zusätzlich liegt die Fläche im Innenbereich der Stadt Hagenow und ist im Flächennutzungs-

plan bereits als Wohnbaufläche dargestellt. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand folgt der Bebauungsplan den Zielsetzungen des Landes-

raumentwicklungsprogramms M-V und des Regionalen Raumentwicklungsprogramms West-

mecklenburg. 
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3.2 Flächennutzungsplanung 

Im Flächennutzungsplan der Stadt Hagenow in seiner zurzeit wirksamen Fassung wird die Flä-

che im vorliegenden Geltungsbereich als Wohnbaufläche dargestellt. Entsprechend kann 

der Bebauungsplan aus den Darstellungen des FNP entwickelt werden. 

Da die Aufstellung des Bebauungsplans durch die Schaffung von Wohnraum insbesondere 

der Innenentwicklung der Stadt Hagenow im Sinne von § 13a BauGB dient, kann die Aufstel-

lung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB erfolgen.  

 

3.3 Bebauungsplanung 

Die Flächen innerhalb des Geltungsbereiches des vorliegenden Bebauungsplanes Nr. 42 sind 

bislang noch nicht von der verbindlichen Bauleitplanung erfasst worden. 

 

4 BAULICHE NUTZUNG 

Art der baulichen Nutzung 

Die Art der baulichen Nutzung wird über die Festsetzung einer Baufläche bzw. eines Bauge-

bietes nach der Baunutzungsverordnung (BauNVO) definiert. Die Baugebietsausweisungen 

legen fest, welche besonderen Arten von baulichen Nutzungen in den jeweiligen Baugebie-

ten zulässig sind. Im Gebiet des Bebauungsplanes Nr. 42 ist ein Allgemeines Wohngebiet ge-

mäß § 4 BauNVO festgesetzt. 

Es erfolgen zudem Nutzungsbeschränkungen für das Allgemeine Wohngebiet, um sicherzu-

stellen, dass das Vorhaben ausschließlich dem Wohnen und keinen anderen Nutzungen 

dient. Demnach sind gemäß §1 Abs. 5 BauNVO in dem Allgemein Wohngebiet die nach § 4 

(2) Nr. 2 BauNVO der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften und Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozial, gesundheitliche und sportliche Zwecke 

gemäß § 4 (2) Nr. 3 BauNVO nicht zulässig. Ebenfalls werden gemäß §1 Abs. 6 BauNVO die 

Ausnahmen nach § 4 (3) Nr.1-5 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes sein, da sich 

diese Anlagen nicht in das vorhandene Umfeld einfügen würden. Es werden also entspre-

chend der städtebaulichen Ziele der Stadt Hagneow ausschließlich Wohngebäude im Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes zulässig sein. 
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Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist ein für die städtebauliche Planung entscheidendes, prä-

gendes Element. Wie hoch, wie dicht und in welcher Art gebaut werden darf, bestimmt nicht 

nur das äußere Erscheinungsbild eines Gebietes, sondern auch die Möglichkeit und Grenzen, 

ein bestimmtes Vorhaben im Plangebiet zu realisieren. Das Maß der baulichen Nutzung ist in 

den §§ 16 bis 21 a BauNVO geregelt.  

Unter Zugrundelegung der örtlichen Situation in dem Quartier und der näheren Umgebung ist 

das Maß der baulichen Nutzung so festgesetzt worden, dass eine möglichst lockere Bebau-

ung der zur Verfügung stehenden Flächen gewährleistet werden kann. Die Grundflächenzahl 

(GRZ) gibt an, wie viel Fläche von baulichen Anlagen auf dem Grundstück überdeckt wer-

den darf. Gemäß BauNVO wird für das Allgemeine Wohngebiet eine Grundflächenzahl von 

0,3 festgesetzt. Gemäß § 19 BauNVO darf die zulässige Grundfläche durch Garagen und 

Stellplätze sowie deren Auffahrten bis zu 50 % der Grundflächenzahl überschritten werden. 

Hierdurch ist eine maximale Versieglung von 45 % der Grundstücksfläche möglich. Hierdurch 

soll eine lockere Bebauung und ein schonender Umgang mit dem Boden sichergestellt wer-

den.  

In Anlehnung an die vorhandene und umgebende Bebauung werden die Geschossigkeit 

und die maximale Firsthöhe im Gebiet festgesetzt. Es wird eine maximale Eingeschossigkeit 

festgesetzt und die Firsthöhe auf 9 m beschränkt. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 wird 

zudem die Traufhöhe auf 4,60 m beschränkt. 

Diese Festsetzungen orientieren sich zudem an den Festsetzungen des nördlich des Geltungs-

bereichs liegenden Bebauungsplanes. 

Bauweise 

Für das Allgemeine Wohngebiet wird eine offene Bauweise gem. § 22 Abs. 2 BauNVO 

festgesetzt, nach der die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand zu errichten sind und eine 

Gebäudelänge von 50 m nicht überschritten werden darf. Zusätzlich wird im Allgemeinen 

Wohngebiet (WA) festgesetzt, dass nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig sind. Ziel der 

Planung ist es, ein Gebiet mit überwiegend Ein- und Zweifamilienhäusern zu entwickeln. Mit 

der Beschränkung auf Einzelhäuser ist dieses Ziel nicht umfassend erreicht. Bei größeren 

Grundstücken (z.B. bestehend aus zwei Parzellen) oder unter Berücksichtigung der 

Regelungen des Wohneigentumsgesetzes wären auch unechte Doppelhäuser zulässig, die 

das Gebiet nach Struktur und Nutzungsdichte sprengen könnten. Die Anzahl der Wohnungen 

je Wohngebäude wird deshalb auf 2 Wohnungen, beschränkt. Zudem wird die Anzahl der 

Wohnungen je Doppelhaushälfte auf höchstens eine Wohnung beschränkt. Diese 

Festsetzungen entsprechen den städtebaulichen Vorstellungen der Stadt Hagenow. 
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Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 

Die Festsetzung der überbaubaren Flächen in dem Allgemeinen Wohngebiete lässt einen 

möglichst großen Gestaltungsraum für die Errichtung von Gebäude zu. Dieser wird lediglich 

durch Heckenpflanzungen entlang der Flurstücksgrenzen und einen 3 m breiten nicht 

überbaubaren Bereich entlang der Hecken und der Erschließungsstraße eingeschränkt. 

Hiermit werden die gesetzlich vorgeschriebenen Abstandsflächen mehr als deutlich 

eingehalten. Hierdurch soll eine lockere Bebauung sichergestellt werden und die 

städtebaulichen Ziele umgesetzt werden. 

Im südlichen Bereich wird die überbaubare Fläche massiv eingeschränkt, da ein 30 m 

Abstand zu einem im Süden liegendem Wald eingehalten werden muss. Aufgrund der 

Stellungnahme des Landesforsts M-V vom 05.04.2017 wird die Baugrenze um weitere 3 m 

nach Norden verschoben. Zudem wird für die private Grünfläche GF 2 festgesetzt, dass diese 

von jeglicher Bebauung freizuhalten ist. 

Zudem verläuft im östlichen Bereich des Plangebietes eine Trinkwassertransportleitung DN 250 

AZ sowie eine Mitteldruckgasversorgungsleitung Da 180 x 16,4 PE-HD parallel zur Hagenow-

Heide-Chaussee. Mit der Baugrenze ist ein Mindestabstand von 3,0 m zur Außenkante der 

Trinkwasserleitung DN 250 AZ einzuhalten. Zusätzlich wird festgesetzt, dass  Garagen im Sinne 

des § 12 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht außerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen in Richtung der Trinkwasserleitung DN 250 AZ zulässig sind. 

Örtliche Bauvorschriften 

Damit sich die geplante Bebauung, vor allem entlang der Hagenow-Heide-Chaussee in das 

Stadtbild der angrenzenden Wohnbebauung einfügt und nicht wie ein Fremdkörper wirkt, 

werden gemäß § 86 Landesbauordnung LBau0 M-V örtliche Bauvorschriften erlassen. 

Deshalb sind in dem Allgemeinen Wohngebiet entlang der Hagenow-Heide Chaussee (WA 1) 

die Außenfassaden wahlweise als Mauerwerk oder als Putzfläche auszuführen. Die 

Verwendung leuchtender und reflektierender Oberflächen und Farben ist nicht zulässig, z.B. 

RAL-Farben Nr. 1016 schwefelgelb, 2005 leuchtorange, 2007 leuchthellorange, 3024 leuchtrot, 

3026 leuchthellrot. Bei zusammengehörenden Teilgebäuden müssen die Oberflächen in 

Ausführung und Farbe der geschlossenen Anteile der Außenwände gleich sein. Die 

Begrünung von Fassaden ist zulässig 

Ebenso sind als Materialien für die Dacheindeckung der Hauptgebäude in dem gesamten 

Baugebiet alle Arten von Dachziegeln und Dachsteinen mit nicht glänzenden Oberflächen 

zulässig. Für Dächer von Wintergärten, Terrassenüberdachungen und untergeordneten 

Bauteilen des Hauptgebäudes sowie für Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des 

§ 14 BauNVO sind abweichende Materialien für die Dacheindeckung zulässig. 
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Als Dachform sind nur Satteldächer oder Krüppelwalmdächer mit einem symmetrischen 

Neigungswinkel von 30° bis 45° im WA 1 zulässig. Flachdachgebäude sind im WA 1 nicht 

zulässig. Im gesamten Baugebiet gilt für Dächer von Wintergärten, Terrassenüberdachungen 

und untergeordneten Bauteilen des Hauptgebäudes sowie für Garagen, Gartenhäuser, 

Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, dass abweichende Dachformen 

zulässig sind.  

In dem WA 1 sind Dachaufbauten und Dacheinschnitte bis zu einer maximalen Breite von 0,5 

der Trauflänge erlaubt und müssen mindestens 1,50 m vom Giebel entfernt liegen. Ein 

Vortreten von Gebäudeteilen über die Dachfläche bei der Ausführung von Dacheinschnitten 

ist nicht statthaft, ausgenommen hiervon sind geringfügige Vorsprünge bis zu 1,50 m von 

unwesentlichen Bauteilen, wie z.B. Gesimsen, Dachrinnen und Erker. Die Dachaufbauten sind 

grundsätzlich in gleicher Art und Farbe wie das Hauptdach einzudecken. 

Für das gesamte Gebiet sind Sonnenkollektoren, Solarzellen und Photovoltaikanlagen 

allgemein zulässig. Dort wo die Anlagen an der Dachfläche, die dem öffentlichen Straßen- 

oder Landschaftsraum zugewandt sind, untergebracht werden, ist die Farbgebung der 

Rahmen- und Konstruktionselemente der Dachfarbe anzupassen. Bei Sonnenkollektoren, 

Solarzellen und Photovoltaikanlagen ist außerdem sicherzustellen, dass durch geeignete 

Maßnahmen eine Blendwirkung für den öffentlichen Straßenverkehr und auch für die 

zukünftige Bebauung vermieden wird. Die Sicherheit und Ordnung des öffentlichen Verkehrs, 

z. B. durch ihre Blendwirkung bzw. Reflexionen, darf nicht gefährdet werden. 

Zur Minderung der Versiegelung des Bodens sind für befestigte Flächen wasserdurchlässige 

Beläge zu verwenden.  

Im gesamten Gebiet sind Einfriedungen in Form von Zäunen bis zu einer Höhe von maximal 

1,00 m zulässig. Einfriedungen als Heckenpflanzungen, unter Verwendung von einheimischen 

Arten, sind entlang der öffentlichen Verkehrsfläche mit einem Abstand von mindestens 1,00 m 

zulässig. Diese sind vom Eigentümer zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten. 

 

5 VERKEHR 

In dem Plangebiet sind keine noch verkehrlichen Erschließungsanlagen vorhanden. Die 

Erschließung soll ausschließlich über die Hagenow-Heide-Chaussee erfolgen. 

Die innere Erschließung soll über eine 5 m breite Straße mit eingeschränktem 

Begegnungsverkehr für LKW und PKW erfolgen. Das Bankett hat beidseitig eine Breite von 0,75 

m. Im nördlichen Teil wird ein Wendehammer mit einem Radius von 18 m angelegt. Der 



Stadt Hagenow - Bebauungsplan Nr. 42 – „Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee" 10 

ViUS Ingenieurplanung GmbH 

Flächenbedarf entspricht gemäß RASt dem Wendekreis für ein 2-achsiges Müllfahrzeug. 

Im Bereich der Leitungkreuzung der Trinkwassertransportleitung DN 250 AZ mit der 

Erschließungsstraße werden Maßnahmen vorgesehen, durch die Erschütterungen und 

dynamische Bodenlasten in den Leitungszonen minimiert werden. 

Zudem werden im Geltungsbereich öffentliche Parkplatzflächen festgesetzt. Die Baulänge 

der Planstraße beträgt ca. 200 m. Die notwendigen Einstellplätze für die einzelnen Bauvorha-

ben sind auf den privaten Grundstücken einzurichten.  

 

6 IMMISSIONSSCHUTZ 

6.1 Vorhandene Situation 

Das Plangebiet ist nur von den Geräuschen der östlich verlaufenden Hagenow-Heide-

Chaussee (L 04) betroffen. 

Für die Hagenow-Heide-Chaussee liegen im Bereich des Plangebietes Zählergebnisse aus der 

Verkehrsmengenkarte M-V 2010 vor. Hieraus wurden die Verkehrsbelastungen für das Progno-

sejahr 2025 berechnet und daraus nach RLS90 die Lärmbelastung.  

Am Standort sind folgende Bedingungen einzuhalten: 

Für den Verkehrslärm aus dem öffentlichen Verkehrsraum sind für die Wohnbauflächen fol-

gende Orientierungswerte gemäß DIN 18005, Teil 1, Pkt. 1.1, b für Allgemeine Wohngebiete 

(WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und Campingplatzgebiete einzuhalten: 

   tags     55 dB(A) 

   nachts     45 dB bzw. 40 db(A)1 

Für den Tag werden an den Immissionsorten IO2 und IO3 (siehe Karte im Anhang) die Immissi-

onswerte bis zu 4,5 dB überschritten. Nachts um die 3,5 dB. 

In südwestlicher Richtung in einer Entfernung von über 650 m zum Geltungsbereich befinden 

sich die ALBA Nord GmbH (Anlage zur Lagerung von nicht besonders überwachungsbedürf-

tigen Abfällen) und der Containerdienst Petra Rühmling (Anlage zur Lagerung von nicht be-

sonders überwachungsbedürftigen Abfällen). Diese führen aber zu keinen relevanten Immis-

sionen für das neue Wohngebiet, da bereits Wohnbebauung in der näheren Umgebung der 

                                                      
1 Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm … gelten. 
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Anlagen steht und somit auch von keinen relevanten Belastungen für das neue Wohngebiet 

auszugehen ist.  

 

6.2 Planerische Auswirkungen 

Grundsätzlich sind die Belange des Immissionsschutzes von der Stadt in ihrer Abwägung über 

die Festsetzungen im Gebiet des Bebauungsplanes einzustellen. Es sind sowohl die allgemei-

nen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse und die Wohnbedürfnisse der 

Bevölkerung als auch die Erhaltung und die geordnete und nachhaltige Fortentwicklung des 

Ortsteiles zu berücksichtigen.  

Dabei ist insbesondere die relativ günstige Lage des Plangebietes und die recht kurzen Wege 

zur Ortsmitte und den Einkaufsmöglichkeiten und sonstigen Dienstleistungen zu beachten.  

Aufgrund der örtlichen Situation kommen aktive Maßnahmen zum Schallschutz zum Schutz 

der Wohnnutzung nicht in Betracht, so dass nur passive Maßnahmen zum Schallschutz bzw. 

eine entsprechende Anordnung der Aufenthaltsräume im Gebäude für den notwendigen 

Schallschutz sorgen können.  

Der vorhandenen Lärmbelastung wird im Rahmen der Festlegung der Lärmpegelbereiche 

Rechnung getragen. Damit ist es möglich bei der Festlegung bzw. Auswahl der Außenbautei-

le und ggf. auch bei der funktionellen Gestaltung der Grundrisse, einen entsprechenden 

Schutz gegen Außenlärm zu berücksichtigen.  

Zum Schutz gegen Außenlärm sind die betroffenen Gebäudeteile entsprechend der Lärm-

pegelbereiche zu bemessen (Bemessung der Außenbauteile nach DIN 4109). 

Die Schlafräume und Räume mit ähnlicher Nutzung sind ab Lärmpegelbereich III auf der der 

dominierenden Lärmquelle zugewendeten Seite mit schalldämmenden Lüftungsöffnungen zu 

versehen, die die Einhaltung der resultierenden Luftschalldämmung (Rw',res) des gesamten 

Außenwandbauteils gewährleisten. 

Von den Festsetzungen zum passiven Schallschutz können Ausnahmen gewährt werden, so-

weit dem Schallschutz in anderer, gleichwertiger Weise Rechnung getragen wird.  

Somit kann festgestellt werden, dass durch die vorliegende Planung die Anforderungen an 

gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 

Durch die Festsetzung eines Allgemeinen Wohngebietes wird der Ziel- und Quellverkehr in 

dem beplanten Bereich sich nicht wesentlich verändern, so dass auch keine Beeinträchti-



Stadt Hagenow - Bebauungsplan Nr. 42 – „Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee" 12 

ViUS Ingenieurplanung GmbH 

gungen für die vorhandene, angrenzende Wohnbebauung zu erwarten sind, die über das 

übliche und verträgliche Maß hinausgehen.  

 

7 NATUR UND LANDSCHAFT 

7.1 Vorhandene Situation 

Das Plangebiet ist frei von Bebauung. Der größte Teil stellt sich als mäßig nährstoffreiches, mä-

ßig feuchtes Grünland unter Mahdnutzung dar. Südlich grenzt ein nach § 20 BNatSchG ge-

schütztes Feldgehölz an.  

Nördlich und westlich befindet sich im Geltungsbereich ein Graben, der sich mit einer ge-

schotterten und unverbauten Böschung darstellt. Die Grabensohle ist durch z.T. sehr dichte 

Bestände des Gewöhnlichen Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica) gekennzeichnet. Wei-

terhin treten herdenweise dichte Bestände der Kleinen Wasserlinse (Lemna minor) und des 

Gewöhnlichen Wassersterns (Callitriche palustris agg.) auf. Die Böschungen sind durch Gräser 

dominiert. 

Der westliche Teil des Plangebietes stellt sich als von Gräsern dominierter nährstoffreicher, 

mäßig feuchter Grünlandstandort unter Mahdnutzung dar. Nördlich und westlich grenzen 

Hausgärten an das Biotop an. Hierbei handelt es sich um Hausgärten ohne Großbäume. Be-

schattete Bereiche werden durch teils dichtere Bestände des Giersch (Aegopodium po-

dagraria) geprägt, ansonsten ist das Biotop durch Gräser (Lolium perenne, Holcus lanatus, 

Dactylis glomerata) dominiert. 

Östlich grenzt ein versiegelter Radweg mit anschließender Baumreihe (geschützt nach §19 

BNatSchG) an. Das Biotop ist durch Gräser, insbesondere dem Deutschen Weidelgras (Lolium 

perenne), gekennzeichnet, Spitzwegerich (Plantago lanceolata) tritt häufiger auf, vereinzelt 

sind Herbst-Löwenzahn (Leontodon autumnalis), Gemeiner Löwenzahn (Taraxacum sect. Ru-

deralia) und Wiesen-Klee (Trifolium pratense) anzutreffen. Der nördliche und westliche Rand 

des Biotops wird vermehrt durch Fußgänger frequentiert. 

Der Geltungsbereich ist Bestandteil der Grundmoränenlandschaft Mecklenburg-

Vorpommerns. Das nahegelegene Schwerin liegt hierin nördlich einer Eisrandlage des Weich-

selglazials. Die Oberflächenformen wurden durch die Phasen des Brandenburger Stadiums 

der Weichselkaltzeit geprägt. Ein Teil der Schweriner Seen entstand nach Rückgang des Eises 

aus den Schmelzwasserrinnen, welche sich dauerhaft mit Wasser füllten. Der Schweriner See 

selbst liegt in einer vorpleistozänen Senke, die sich von Wismar bis zum Landschaftsschutzge-
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biet Lewitz erstreckt. Spätere glaziale Phasen hinterließen Moränenmaterial im See. Die Niede-

rungen sind oftmals mit schluffigen sowie tonigen Sedimenten gefüllt und vermischt mit orga-

nischen Ablagerungen. In größeren, stauwassergeprägten Senken sind nacheiszeitliche Nie-

dermoorbildungen häufig. Im Nordwestteil der Stadt befinden sich kuppige Bereiche der 

Grund- und Endmoränen. Dagegen sind der Süden (im Bereich Hagenow) und der Osten 

Schwerins durch die Ablagerungen der Sander geprägt. 

Für den Geltungsbereich wurde ein Geotechnischer Bericht von der GEOTECHNIK LABOR 

GMBH ROSTOCK erarbeitet (17.10.2016). Dieser macht folgende Aussagen bezüglich des Bo-

dens: Bei den Baugrunduntersuchungen wurde im Untersuchungsgebiet ein einheitlicher 

Baugrundaufbau festgestellt. Unter der GOK wurden bis in eine Tiefe von bis zu 0,6 m Mutter-

böden aus humosem, schwach schluffigem Feinsand angetroffen. Unter den Mutterböden 

folgt ab rund 0,6 m Tiefe bis zur Endteufe bei 4,0 m unter GOK an allen Ansatzpunkten mittel-

dicht gelagerter Fein- bis Mittelsand. Vereinzelt wurden gering mächtige Schlufflagen festge-

stellt. Entsprechend der derzeitigen Einschätzung des Schwierigkeitsgrades, handelt es sich 

bei der geplanten Baumaßnahme um eine Maßnahme mit geringem Schwierigkeitsgrad im 

Hinblick auf Bauwerk und Baugrund. In den während der Feldarbeiten dem Baugrund ent-

nommenen Bodenproben wurden organoleptisch keine Anzeichen für schädliche Fremdstof-

fe vorgefunden.  

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan Westmecklenburg 

Im textlichen Teil des gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes Westmecklenburg aus dem 

Jahr 2008 werden keine speziellen Aussagen zum Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes 

bzw. zu Hagenow allgemein getroffen. 

Laut der zeichnerischen Darstellung der Karte „Naturräumliche Gliederung“ liegt Hagenow im 

südwestlichen Altmoränen- und Sandgebiet.  

Gemäß der heutigen potenziellen natürlichen Vegetation (HPNV) liegt der Geltungsbereich 

im Bereich F39 Waldziest- und Stieleichen-Hainbuchenwald. Die HPNV dient zur Beurteilung 

der Naturnähe. Durch den Vergleich der real vorhandenen Vegetation kann der Erhaltungs-

zustand und der Natürlichkeitsgrad von Biotopen bewertet werden. Aus den Schilderungen 

weiter oben geht hervor, dass der Natürlichkeitsgrad und der Erhaltungszustand der Fläche 

als gering einzuschätzen sind. 

Die Karte „Schutzwürdigkeit des Bodens“ stellt den Geltungsbereich als Bereich mit geringer 

bis mittlerer Schutzwürdigkeit dar. Dies ist die niedrigste Einstufung und gemäß den bereits ge-

tätigten Aussagen zum Thema Boden ist die Schutzwürdigkeit als gering einzuschätzen. 
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Die Karte „Schutzwürdigkeit des Grund- und Oberflächenwassers“ weist den Geltungsbereich 

als Bereich mit sehr hoher Schutzwürdigkeit aus. Dies wird bei den Erschließungs- und Bau-

maßnahmen zu berücksichtigen sein. 

Die Karte „Klimaverhältnisse“ stellt den Geltungsbereich als niederschlagsreich dar. 

Die Karte „Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildes“ stellt den Geltungsbereich als Bereich mit 

mittlerer bis hoher Schutzwürdigkeit dar. Große Auswirkungen auf das Landschaftsbild sind 

durch die Planung nicht zu erwarten, da durch die bereits vorhandenen Wohngebiete im nä-

heren Umfeld es eher zu einer Abrundung des Ortrandes kommt. Zudem wird sich bei der Ge-

staltung und der Höhenausrichtung an der näheren Umgebung orientiert. Dies wird auch 

durch die Karte „Schutzwürdigkeit landschaftlicher Freiräume“ deutlich, denn diese weist den 

Geltungsbereich als Bereich mit geringer Schutzwürdigkeit aus. 

Aus den Karten „Kohärentes ökologisches Netz Natura 2000“ und „Nationale Schutzgebiete“ 

ergeben sich keine Hinweise auf SPA-, FFH-, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete. Bio-

sphärenreservate und Naturparks sind ebenfalls nicht betroffen. 

 

Landschaftsplan der Stadt Hagenow 

Der Landschaftsplan der Stadt Hagenow aus dem Jahr 2000 stellt die Fläche als Ackerfläche 

dar, die aber gemäß des Flächennutzungsplanes in Wohnbaufläche umgewandelt werden 

soll. 

 

7.2 Planerische Auswirkungen 

Eingriffe in Biotope, Boden und Landschaftsbild sind aufgrund der Dauerhaftigkeit der Pla-

nung nachhaltig, aber nicht erheblich. Es besteht trotzdem die Verpflichtung, die Auswirkun-

gen auf Natur und Landschaft soweit möglich zu mindern und zu vermeiden. Das Gebot zur 

Vermeidung und Minderung von Vorhabenauswirkungen ist unabhängig von der Eingriffs-

schwere im Rahmen der Verhältnismäßigkeit der Mittel anzuwenden. 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung auf der Ebene des B-Plans haben sich an den 

möglichen Festsetzungen nach § 9 BauGB zu orientieren. 

Bei den Bodenarbeiten sind die einschlägigen Bestimmungen des Bodenschutzes zu berück-

sichtigen. Es wird Vorsorge gegen das Entstehen schadstoffbedingter schädlicher Bodenver-

änderungen getroffen. Mit dem Bodenaushub, der Massenbilanz, dem Schutz der Böden vor 

Vernässung und Verdichtung (Befahrung, Art und Ort der Lagerung von Böden und Baumate-
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rial, Mieten, Berücksichtigung der Bodenfeuchte usw.) wird fachgerecht umgegangen. Hierzu 

wird der kulturfähige Oberboden vor der Herstellung der Baukörper beräumt, auf Mieten 

fachgerecht zwischen gelagert. Die Verwertung des überschüssigen Bodenaushubs, Auf- und 

Einbringen von Bodenmaterial in eine durchwurzelbare Bodenschicht, Schutz vor Bodenerosi-

on auf vegetationsfreien Bodenflächen während der Bauzeit, Wiederherstellung der Boden-

funktionen der nur vorübergehend in Anspruch genommenen Böden werden sichergestellt. 

Hierzu wird der Boden soweit im Umfang möglich zum Wiedereinbau als Vegetationstrag-

schicht auf den zu begrünenden Flächen oder zum Ausgleich der Bodenbewegungen ver-

wendet.  

Um den Versieglungsgrad zu verringern und somit die Auswirkungen auf das Grundwasser 

und den Boden zu verringern sind befestigte Flächen, soweit möglich, in versickerungsfähiger 

Bauweise auszuführen. Zudem werden im südlichen und westlichen Teil des Geltungsberei-

ches private Grünflächen festgesetzt. Diese sind von jeglicher Bebauung freizuhalten und ver-

ringern somit das Maß der Versieglung im Geltungsbereich. 

Oberflächlich anfallendes Niederschlagswasser, u.a. Abwasser, darf ungereinigt nicht in Ge-

wässer eingeleitet oder abgeschwemmt werden. Vorkehrungen zur Vermeidung sind über-

wiegend technischer Natur. 

Es werden entlang der Grenzen des Geltungsbereiches Hecken gepflanzt.  

Im beschleunigten Verfahren gem. § 13a BauGB gelten in dem Fall, dass in einem Bebau-

ungsplan weniger als 20.000 m² zulässige Grundfläche festgesetzt werden, Eingriffe, die auf-

grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne von § 1a (3) Satz 5 

BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Der oben genannte Grenz-

wert wird sehr deutlich unterschritten, so dass Kompensationsmaßnahmen nicht erforderlich 

werden.  

Planungsalternativen 

Aufgrund der innerörtlichen Lage und keiner anderweitig verfügbaren Flächen ist der Stand-

ort des geplanten Bebauungsplanes alternativlos. Insofern kommt unter Vermeidungsaspek-

ten eine Diskussion von Standortalternativen nicht in Betracht. Das Gebot zur Vermeidung von 

Beeinträchtigungen ist jedoch weiterhin bei der Ausgestaltung des Vorhabens, bei der Pla-

nung der konkreten baulichen Nutzung anzuwenden. 
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7.3 Artenschutz 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind die Verbotstatbestände des besonderen Arten-

schutzes gem. § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) besonders zu berücksichtigen und 

der Planungsraum ist hinsichtlich von Vorkommen an besonders sowie streng geschützten Ar-

ten zu überprüfen.  

Dabei ist im Rahmen der Bauleitplanung von den artenschutzrechtlichen Vorschriften in erster 

Linie der Lebensstättenschutz nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG relevant. Lässt sich im Bauleit-

planverfahren schon klären, dass dieser Tatbestand erfüllt wird, die Lebensstätten ohnehin 

oder auf Grund bestimmter Maßnahmen weiterhin ihre ökologischen Funktionen behalten, 

steht der Artenschutz der Planung nicht entgegen. 

Darüber hinaus bleibt anzumerken, auch wenn sich der Bebauungsplan mit artenschutzrecht-

lichen Problemen auseinandergesetzt hat, befreit dies im Baugenehmigungsverfahren und 

auch bei der genehmigungsfreien Errichtung baulicher Anlagen nicht von der Berücksichti-

gung der artenschutzrechtlichen Verbote, da sich die örtlichen Verhältnisse seit Inkrafttreten 

des Plans wesentlich geändert haben können. 

Bezogen auf das Plangebiet ist anzumerken, dass der Bereich des Bebauungsplans Nr. 42 

noch nicht bebaut ist. Ziel der Aufstellung ist nunmehr die planungsrechtliche Sicherung für 

eine bauliche Nutzung. Bei dem Bauvorhaben handelt es sich um den typischen Fall einer In-

nenentwicklung.  

Aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen sind innerhalb des Plangebietes nur siedlungsto-

lerante Arten zu erwarten. Es kann aufgrund der Lage insgesamt davon ausgegangen wer-

den, dass genug geeignete Habitate für geschützte Arten im Plangebiet und insbesondere 

im Umfeld erhalten bleiben und damit die ökologische Funktion von potentiell betroffenen 

Fortpflanzungs- und Ruhestätten auch im räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt werden. 

Im Ergebnis sind somit durch die Planung keine wesentlichen Verschlechterungen oder Beein-

trächtigungen für Natur und Landschaft zu erwarten. 

Die Belange des besondere Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 und 5 BNatSchG werden über ei-

ne Potentialabschätzung der Artengruppen Brutvögel und Fledermäuse, Amphibien und Rep-

tilien dargestellt. 

Um die Nester der zwei Weißstorchpaare ohne Junge wird ein 2 km Radius gezogen. Inner-

halb dieses Radius werden sämtliche Grünlandflächen überprüft. Auf Grundlage dieser Prü-

fung ist ein prozentualer Verlust an Grünfläche darstellbar. Sollte sich der prozentuale Verlust 

in einem geringen Rahmen verhalten, kann von einem Ersatz abgesehen werden. Sollte sich 
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der Verlust prozentual als beträchtlich erweisen muss ein Ersatz innerhalb der Pufferzone ge-

schaffen werden. 

Die abschließende artenschutzrechtliche Berücksichtigung nach § 44 Abs. 1 erfolgt erst auf 

der Vorhabenebene. 

 

7.4 Klimaschutz 

Auch die Bauleitplanung soll gem. § 1 (5) S. 2 BauGB dazu beitragen den Klimaschutz und die 

Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung, zu fördern. Dies bedeutet, dass 

der Beitrag der Bauleitplanung zum Umwelt- und Naturschutz auch in Verantwortung für den 

Klimaschutz und die Anpassung an den Klimawandel geschieht.  

Festsetzungen im Bebauungsplan können nach den Grundsätzen des Planungsrechtes nur 

aus städtebaulichen Gründen erfolgen. Gleichwohl sind auch klimaschützende Belange in 

der Abwägung für die Aufstellung von Bebauungsplänen zu berücksichtigen. Für eine klima-

schonende Siedlungsentwicklung finden sich im Festsetzungskanon des BauGB vielfältige An-

satzpunkte. 

Da der Bebauungsplan aber im Ganzen die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städ-

tebauliche Ordnung enthält, kann über die Festsetzung u.a der Art und des Maß der bauli-

chen Nutzung und der Baugrenzen auf energetisch relevante Größen, wie z.B. die Kompakt-

heit der Gebäude, Einfluss genommen werden. Als positiv wirkende klimarelevante Festset-

zungen können im vorliegenden Fall insbesondere: 

� die Festlegung der Art und des Maßes der baulichen Nutzung mit dem Ziel optimierter 

Kompaktheit 

� die Festlegung der Bauweise mit dem Ziel optimierter Orientierung und geringer gegensei-

tiger Verschattung (erleichtert gleichzeitig die Anwendung passiver Solarenergienutzung) 

und  

� die Festsetzung der Baugrenzen mit dem Ziel geringer gegenseitiger Verschattung wirken. 

Die vorliegende Bauleitplanung setzt damit den Rahmen für eine klimaschonende und ener-

gieeffiziente Siedlungsgestaltung.  
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8 VER- UND ENTSORGUNG UND SONSTIGE INFRASTRUKTUR 

Wasserversorgung 

Die Wasserversorgung kann über das öffentliche Netz der Stadtwerke Hagenow GmbH si-

chergestellt werden. 

Abwasserbeseitigung 

Das anfallende Schmutzwasser ist in das Sammelsystem der Planstraße einzuleiten und dem 

Pumpwerk zuzuführen. Die Verlegung der Schmutzwasserleitungen erfolgt durch den Grund-

stückseigentümer. Durch den Grundstückseigentümer wird ein Versorgungsantrag gestellt, 

damit ein Anschluss an die öffentliche Schmutzwasserkanalisation erfolgen kann. Hierfür wird 

eine hydraulische Berechnung erstellt. 

Niederschlagswasser 

Das auf Grün- und unbefestigten Flächen anfallende Niederschlagswasser soll wegen seiner 

nur geringen Verschmutzung auf den Grundstücken versickern bzw. verwertet werden. Das 

auf den Baugrundstücken anfallende Niederschlagswasser der Dächer und befestigten Flä-

chen ist sachgerecht nach den geltenden Vorschriften ebenfalls auf den Grundstücken 

selbst zu versickern.  

Das Niederschlagswasser auf den Straßenflächen wird gesammelt und in den Graben A ein-

geleitet. Hierfür wird eine entsprechende hydraulische Berechnung dem Wasser- und Boden-

verband Boize-Sude-Schaale vorgelegt. 

Stromversorgung 

Die Stromversorgung des Planungsgebietes ist durch Anschluss an das vorhandene Stromver-

sorgungsnetz der Stadtwerke Hagenow GmbH gesichert. 

Löschwasserversorgung 

Die Löschwasserversorgung kann über das öffentliche Trinkwassernetz der Stadtwerke Ha-

genow GmbH sichergestellt werden. Der Löschbereich erfasst sämtliche Löschwasserent-

nahmemöglichkeiten in einem Umkreis (Radius) von 300 m um das Brandobjekt. Löschwasser-

entnahmestellen sollten eine Löschwasserentnahme gemäß DVGW W 400-1 (A) von mindes-

tens 24 m³/h über die Dauer von 2 Stunden ermöglichen. 

Der Löschbereich für den B-Plan 42 reicht bis zur Straße „Am Waldrand“ und umfasst mindes-

tens 8 Unterflurhydranten. Unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit des vorgelagerten 

Rohrnetzes - während der Entnahme von Löschwasser muss die Trinkwasserversorgung 

(Grundbelastung) gewährleistet sein – können diese als Löschwasserentnahmestellen be-

nannt werden. Hierfür werden folgende Unterflurhydranten (UFH) benannt: Endhydrant Lin-
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denallee, Ulmenallee, Veilchenweg und einen als Endhydrant für die Primärerschließung des 

B-Planes zu montierender Hydrant. 

Abfallentsorgung 

Die Entsorgung erfolgt entsprechend der Abfallentsorgungssatzung des Landkreises Ludwigs-

lust-Parchim. Von den Baustellen ist eine sach- und umweltgerechte Abfallentsorgung zu si-

chern. 

 

9 STÄDTEBAULICHE WERTE 

 

Nutzungsart  

Allgemeines Wohngebiet 10.995 m² 

Verkehrsfläche 1.594 m² 

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung 129 m² 

Fläche für Versorgungsanlagen 25 m² 

Private Grünfläche 2.993 m² 

Anpflanzflächen (Überschneidung mit WA) 1.509 m² 

Anpflanzflächen 621m² 

Geltungsbereich 16.359 m²  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stadt Hagenow - Bebauungsplan Nr. 42 – „Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee" 20 

ViUS Ingenieurplanung GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANHANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































Stadt Hagenow

Bebauungsplan Nr. 42

"Wohnbebauung Hagenow-Heide-Chaussee II"

Übersichtsplan

Bearbeitungsstand: Juni 2017

EN
TW

UR
F

Lübecker Straße 111
19059 Schwerin



Plangrundlage:

Lageplan (September 2016)

Vermessungsbüro Dipl.-Ing. Gudat

Obotritenring 17

19053 Schwerin

Flur 21

Flur 20

Flur 38

39

3

FH=28.68

FH=28.24

F
H
=
2
9
.4
2

FH=28.97

FH=27.92

FH=27.
32

FH=28
.67

276

Maiglöckchenweg

Ulmenallee

Lin
de
na
lle
e

Hag eno w
-He id e-C

ha uss ee

72

12

210

32

2

10

1

9

1

8

2

32

3

10

2

290

11

4

9

2

32

1

9

3

72

17

10

3

71

9

16

1

17

3

284

287

285

286

280

2

279

2

282

280

1

281

207

208

209

206

2

201

1

213

8

3

277

275

279

1

283

273

278

104

108

1

101

108

2

100

109

105

2

105

4

105

3

106

1

110

106

2

98

99

107

72

10

72

16

69

1

71

12

71

11

FH=
30.56

N

WA 2

0,3 o

ED

WA 1

0,3 o

ED

3

3

3 3

3

3

7
3

5
3

6.5
5 5

5 5

3

3

3
2

18

3
3

33

3

3

3

V
W

 A
Z

 2
5
0

 (1
9

8
9

)

WA 1

0,3 o

ED

GF 1

GF 1

GF 2

6.5



WA

PLANZEICHENERKLÄRUNG  (gem. PlanzV 90)

Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs, 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete  (§ 4 BauNVO)WA

Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. BauGB i.V.m. §§ 16, 18, 19, 20 BauNVO)

Grundflächenzahl 0,3

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 22 und 23 BauNVO) 

offene Bauweiseo

nur Einzel- und Doppelhäuser zulässigED

Baugrenze

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe a))

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen
für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen sowie von Gewässern (§ 9 Abs.1 Nr. 25)

Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Grünflächen / Gärten

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Öffentliche Straßenverkehrsflächen mit Straßenbegrenzungslinie auch gegen-
über Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

öffentliche Parkfläche

Zweckbestimmung:

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung
und Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen (§9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

Zweckbestimmung:

Pumpwerk

Abwasserbeseitigung, einschl. der Regenrückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser, sowie für Ablagerungen

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfall- und 

GF 1



Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Lärmpegelbereiche

Gebäudebestand

Grenzpunkte

Flurstücksgrenze

Flurstücksnummer

Baumbestand

Böschung

Graben

Flurgrenze

Nachrichtliche Übernahme

Wasserleitung VW AZ 250 (1989)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung,
z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes
der Nutzung innerhalb eines Baugebietes (gem. § 16 Abs. 5 BauNVO)

Straßenquerschnitt (Aufbau gemäß RStO 12, Ausgabe 2012, Tafel 3, Zeile 1, Belastungsklasse Bk1,0)
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§ 1 Allgemeines Wohngebiet

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes sind zulässig:

• Wohngebäude (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes sind nicht zulässig:

• die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften 

sowie nicht störende Handwerksbetriebe (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO)

• Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke (§ 4 Abs. 

2 Nr. 3 BauNVO)

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNVO)

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO)

• Anlagen für Verwaltungen (§ 4 Abs. 3 Nr. 3 BauNVO)

Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes sind gem. § 1 Abs. 5 BauNVO

• Gartenbaubetriebe (§ 4 Abs. 3 Nr. 4 BauNVO)

• Tankstellen (§ 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNVO)

auch ausnahmsweise nicht zulässig.

§ 2 Höhenbezugspunkt (§16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO / §18 BauNVO)

Die Oberkante (OK) Rohdecke im Erdgeschoß darf höchstens 0,50 m über der mittleren Höhe 

der OK der neu geplanten Straße liegen. Es wird 9 m als die maximale Firsthöhe im gesamten 

Baugebiet festgesetzt. Es gilt das Maß von der OK Rohdecke im Erdgeschoß.

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 wird die Traufhöhe auf 4,60 m festgesetzt. Es gilt das 

Maß von der OK Rohdecke im Erdgeschoß.

§ 3 Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden (§9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB)

Je Einzelhaus sind höchstens zwei Wohnungen zulässig; je Doppelhaushälfte ist höchstens eine 

Wohnung zulässig.

§ 4 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB i.V.m. §§ 12 und 14 (1) und 

(2) BauNVO) 

In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 sind Garagen im Sinne des § 12 BauNVO und 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO nicht außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen 

in Richtung der Trinkwasserleitung DN 250 AZ zulässig. 

Vor Garagen ist ein Stauraum von mindestens 5 m Tiefe zur öffentlichen Verkehrsfläche hin 

freizuhalten.

§ 5 Private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Auf den privaten Grünflächen GF 1 sind Gartengerätehäuser und Gartenpavillons bis 10 m² 

zulässig.

Zur Sicherung des Waldabstandes ist die private Grünfläche GF 2 von jeglicher Bebauung 

freizuhalten.

§ 6 Anpflanzungen

Auf den Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern (und sonstigen Bepflanzungen) sind 

standortheimische Laubgehölze zu pflanzen. Die Artenauswahl ist beispielhaft anhand 

folgender Liste zu treffen: Stieleiche, Spitzahorn, Winterlinde, Sommerlinde, Eberesche, 

Schwarzdorn, Heckenrose, Roter Hartriegel, Rote Heckenkirsche, Hundsrose und Heinbuche. 

Bäume sind in folgender Qualität zu pflanzen: Hochstamm, mindestens 10 - 12 cm 

Stammumfang oder Heister, mindestens 200 - 250 cm Höhe; Sträucher sind mindestens zweimal 

verpflanzt, mindestens 60 - 100 cm hoch, zu pflanzen. Je 2 qm Pflanzfläche ist eine Pflanze zu 

setzen. Die Pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei Abgang der Gehölze sind 

Neuanpflanzungen gleicher Art an derselben Stelle vorzunehmen. (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a 

BauGB)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN (TEIL B)



§ 7 Passiver Lärmschutz 

Der vorhandenen Lärmbelastung wird im Rahmen der Festlegung der Lärmpegelbereiche 
Rechnung getragen. Damit ist es möglich bei der Festlegung bzw. Auswahl der Außenbauteile 
und ggf. auch bei der funktionellen Gestaltung der Grundrisse, einen entsprechenden Schutz 
gegen Außenlärm zu berücksichtigen. 
Zum Schutz gegen Außenlärm sind die betroffenen Gebäudeteile entsprechend der 
Lärmpegelbereiche zu bemessen (Bemessung der Außenbauteile nach DIN 4109).
Die Schlafräume und Räume mit ähnlicher Nutzung sind ab Lärmpegelbereich III auf der der 
dominierenden Lärmquelle zugewendeten Seite mit schalldämmenden Lüftungsöffnungen zu 
versehen, die die Einhaltung der resultierenden Luftschalldämmung (Rw',res) des gesamten 
Außenwandbauteils gewährleisten.

ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 86 LBau0 M-V

§ 1 Geltungsbereich

Die örtlichen Bauvorschriften gelten innerhalb des festgesetzten Geltungsbereiches des 
Bebauungsplans Nr. 42.

§ 2 Materialien

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die Außenfassaden wahlweise als Mauerwerk oder 
als Putzfläche auszuführen. Die Verwendung leuchtender und reflektierender Oberflächen und 
Farben ist nicht zulässig, z.B. RAL-Farben Nr. 1016 schwefelgelb, 2005 leuchtorange, 2007 
leuchthellorange, 3024 leuchtrot, 3026 leuchthellrot. Bei zusammengehörenden Teilgebäuden 
müssen die Oberflächen in Ausführung und Farbe der geschlossenen Anteile der Außenwände 
gleich sein. Die Begrünung von Fassaden ist zulässig.
In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind als Material für die Dacheindeckung der 
Hauptgebäude alle Arten von Dachziegeln und Dachsteinen mit nicht glänzenden 
Oberflächen zulässig. 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 gilt für Dächer von Wintergärten, 
Terrassenüberdachungen und untergeordneten Bauteilen des Hauptgebäudes sowie für 
Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, dass abweichende 
Materialien für die Dacheindeckung zulässig sind.

§ 3 Dachformen

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind Dächer als Satteldächer oder Krüppelwalmdächer 
mit einem symmetrischen Neigungswinkel von 30° bis 45° auszubilden. Flachdachgebäude sind 
in dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 nicht zulässig. 
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 gilt für Dächer von Wintergärten, 
Terrassenüberdachungen und untergeordneten Bauteilen des Hauptgebäudes sowie für 
Garagen, Carports und Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, dass abweichende 
Dachformen zulässig sind.

§ 4 Dachaufbauten

In dem Allgemeinen Wohngebiet WA 1 sind die zulässigen Dachaufbauten und 
Dacheinschnitte bis zu einer maximalen Breite von 0,5 der Trauflänge erlaubt und müssen 
mindestens 1,50 m vom Giebel entfernt liegen. Ein Vortreten von Gebäudeteilen über die 
Dachfläche bei der Ausführung von Dacheinschnitten ist nicht statthaft, ausgenommen 
hiervon sind geringfügige Vorsprünge bis zu 1,50 m von unwesentlichen Bauteilen, wie z.B. 
Gesimsen, Dachrinnen und Erker. Die Dachaufbauten sind grundsätzlich in gleicher Art und 
Farbe wie das Hauptdach einzudecken.
In den Allgemeinen Wohngebieten WA 1 und WA 2 sind Sonnenkollektoren, Solarzellen und 
Photovoltaikanlagen allgemein zulässig. Dort wo die Anlagen an der Dachfläche, die dem 
öffentlichen Straßen- oder Landschaftsraum zugewandt sind, untergebracht werden, ist die 
Farbgebung der Rahmen- und Konstruktionselemente der Dachfarbe anzupassen.



Bei Sonnenkollektoren, Solarzellen und Photovoltaikanlagen ist sicherzustellen, dass durch 

geeignete Maßnahmen eine Blendwirkung für den öffentlichen Straßenverkehr und auch für 

die zukünftige Bebauung vermieden wird. Die Sicherheit und Ordnung des öffentlichen 

Verkehrs, z. B. durch ihre Blendwirkung bzw. Reflexionen, darf nicht gefährdet werden.

§ 5 Grundstücksfreiflächen

Zur Minderung der Versiegelung des Bodens sind für befestigte Flächen wasserdurchlässige 

Beläge zu verwenden.

§ 6 Einfriedung

Einfriedungen in Form von Zäunen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,00 m zulässig. 

Einfriedungen als Heckenpflanzungen, unter Verwendung von einheimischen Arten, sind 

entlang der öffentlichen Verkehrsfläche mit einem Abstand von mindestens 1,00 m zulässig. 

Diese sind vom Eigentümer zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer als Bauherr, Entwurfsverfasser oder Unternehmer eine 

Baumaßnahme durchführt, die nicht den Anforderungen dieser örtlichen Bauvorschriften 

entspricht. Die Ordnungswidrigkeiten können zu einer Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet 

werden.



(1) Diesem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) 

geändert worden ist, zugrunde.

(2) Werden bei Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt, ist gemäß §11 DSchG 

M-V (GVBl. M-V Nr. 23 vom 28.12.1993, S. 975ff.) die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu 

benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für 

Bodendenkmalpflege oder dessen Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind 

hierfür die Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundstückseigentümer sowie zufällige Zeugen, die den 

Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. Der Beginn 

der Erdarbeiten ist der Unteren Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege 

spätestens vier Wochen vor Termin schriftlich und verbindlich mitzuteilen, um zu gewährleisten, dass 

Mitarbeiter oder Beauftragte des Landesamtes für Bodendenkmalpflege bei den Erdarbeiten zugegen 

sein und eventuell auftretende Funde gemäß §11 DSchG M-V unverzüglich bergen und dokumentieren 

können. Dadurch werden Verzögerungen der Baumaßnahmen vermieden.

(3) Sollten bei den geplanten Erd- und Bauarbeiten Hinweise auf Altablagerungen zu Tage treten, so ist 

unverzüglich der Landkreis Luwigslust-Parchim zu benachrichtigen.

(4) Sollten bei Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Minen etc.) gefunden werden, 

benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle.

(5) Zum Schutz der Population von (streng) geschützten Arten dürfen gem. § 44 Abs.1 BNatSchG 

offensichtliche Quartiersplätze z.B. Altbäume sowie Nischen, Spalten und Böden in Gebäuden, Erdkeller) 

nicht zur Fortpflanzungszeit von 01.03. bis 30.09. für Baumaßnahmen beansprucht werden. Die untere 

Naturschutzbehörde kann hiervon im Einzelfall auf Antrag Ausnahmen zulassen, wenn ihr gegenüber 

zuvor gutachtlich nachgewiesen wird, dass mit der Beseitigung des abzureißenden Gebäudes/ des zu 

fällenden Altbaums keine Vernichtung von Tieren besonders geschützter Arten oder deren 

Fortpflanzungsstätten verbunden ist. 

HINWEISE
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